
                                                                                                                       

 

BürgerBus Baumberge e.V. (Verein)  

Vereinbarung über die ehrenamtliche Tätigkeit als BürgerBus-Fahrer/in 
 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr                           ( Vor- und Zuname) 

 

Im Rahmen des BürgerBus-Betriebes werden Sie von der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) 

künftig unter den nachfolgenden Bedingungen als BürgerBus-Fahrer(in) eingesetzt: 

 

1. Die RVM ermächtigt und beauftragt Sie, den der RVM gehörenden BürgerBus oder das 

Ersatzfahrzeug auf der konzessionierten Linie zu steuern. Dabei sind die Vorschriften des Ihnen 

ausgehändigten Handbuches für BürgerBus-Fahrer sowie die Anweisungen vom Vorstand des 

BürgerBus-Vereins und der Aufsichtsperson der RVM einzuhalten. Ein Arbeitsverhältnis wird 

dadurch nicht begründet. Eine Verpflichtung zur Übernahme eines Fahrauftrages besteht nicht. 

Sie werden als BürgerBus-Fahrer(in) ehrenamtlich tätig und erhalten keine Vergütung. 

 

2. Die RVM versichert Sie für Ihre Tätigkeit als BürgerBus-Fahrer(in) bei der zuständigen 

Berufsgenossenschaft gegen Unfallschäden. 

 

3. Die RVM behält sich vor, Ihre Tätigkeit als BürgerBus-Fahrer(in) im Rahmen der Betriebskontrolle 

zu überprüfen. 

 

4. Sie verpflichten sich, den Dienst ausgeruht aufzunehmen.  

 

5. Sie verpflichten sich, an den vorgeschriebenen Gesundheitsuntersuchungen zur Erlangung und 

Verlängerung der Fahrerlaubnis gem. Fahrerlaubnisverordnung bzw. des Erlasses des in Ihrem 

Bundesland zuständigen Verkehrsministeriums teilzunehmen. 

 

6. Ihr EU-Führerschein in gültiger Fassung sowie die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (gem. 

Fahrerlaubnis-Verordnung FeV) sind bei jeder Fahrt mitzuführen 

 

7. Der Führerschein ist zweimal jährlich auf Verlangen gemäß Anweisung dem Vorstand oder der 

Aufsichtsperson der RVM vorzulegen. 

 

8. Die RVM und Sie können Ihre Tätigkeit als BürgerBus-Fahrer(in) jederzeit ohne Einhaltung einer 

Frist beendigen ohne deswegen schadensersatzpflichtig zu werden. 

In beiden Fällen sind Sie verpflichtet, alle Ihnen zur Erfüllung Ihrer Tätigkeit übergebenen 

Unterlagen, wie z.B. Wechselgeld, Handbuch, Fahrausweise der RVM bzw. dem BürgerBus-Verein 

zurückzugeben. 

 

9. Die RVM und Sie erhalten je eine Ausfertigung, der Vorstand des BürgerBus-Vereins erhält eine 

Kopie dieser Vereinbarung. 

 

Ort, Datum                                                           _ 

  

Für die 

RVM  Fahrer(in) 

 

  

 _   


